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Einleitung von Ordnungsgeld-
verfahren für das Geschäfts-
jahr mit dem Bilanzstichtag 
31. Dezember 2020 nicht vor 
dem 7.03.2022

Das Bundesamt für Justiz wird in Abstimmung mit dem 
Bundesministerium der Justiz gegen Unternehmen, deren 
gesetzliche Frist zur Offenlegung von Rechnungslegungs-
unterlagen für das Geschäftsjahr mit dem Bilanzstichtag  
31. Dezember 2020 am 31. Dezember 2021 endet, vor dem 
7. März 2022 kein Ordnungsgeldverfahren nach § 335 des 
Handelsgesetzbuchs einleiten. Damit sollen angesichts der 
andauernden COVID-19-Pandemie die Belange der Betei-
ligten angemessen berücksichtigt werden.
Die Erstellung eines Jahresabschlusses gehört zu den 
grundlegenden Pflichten von Kaufleuten und Handels-
gesellschaften. Bestimmte Unternehmen – insbesondere 
Kapitalgesellschaften – sind verpflichtet, ihre Rechnungs-
legungsunterlagen beim Bundesanzeiger elektronisch 
offenzulegen, d. h. zu veröffentlichen oder im Unter-
nehmensregister zu hinterlegen. Geschieht dies nicht 
rechtzeitig oder nicht vollständig, führt das Bundesamt 
für Justiz ein Ordnungsgeldverfahren durch. Verstößt ein 
veröffentlichter Jahresabschluss gegen Inhalts- oder Form-
vorschriften, wird das Bundesamt für Justiz prüfen, ob 
ein Bußgeldverfahren durchzuführen ist. Nicht gezahlte 
Ordnungsgelder, Bußgelder und Verfahrenskosten wer-
den vollstreckt.

Quelle: https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Ord-
nungs_Bussgeld_Vollstreckung/Jahresabschluesse/Jahres-
abschluesse_node.html

Arbeitgeberanteil für Arbeitslosen-
versicherung von Beschäftigten im 
Rentenalter kehrt zurück

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die das Lebensalter für den 
Anspruch auf eine Regelaltersrente erreicht haben, besteht Versiche-
rungsfreiheit in der Arbeitslosenversicherung. Der dennoch zu zahlende 
Arbeitgeberanteil wurde für die vergangenen fünf Jahre ausgesetzt. Zum 
1. Januar 2022 wird dieser Arbeitgeberanteil allerdings wieder erhoben.
Bezieher einer Vollrente wegen Alters sind nach Ablauf des Monats, in 
dem sie die Regelaltersgrenze erreicht haben, rentenversicherungsfrei. 
Unabhängig von einem Rentenbezug besteht vom selben Zeitpunkt an 
Versicherungsfreiheit in der Arbeitslosenversicherung. Aktuell beträgt die 
Regelaltersgrenze in der Rentenversicherung 65 Jahre und zehn Monate 
für die Personen, die im Kalenderjahr 1956 geboren sind.
Trotzdem hat der Gesetzgeber eine Beitragspflicht für den Arbeitgeber 
der betreffenden Person in beiden Versicherungszweigen festgelegt. Die 
Beitragspflicht umfasst den normalerweise für Versicherungspflichtige 
zu entrichtenden Arbeitgeberanteil. Im Hinblick auf die Arbeitslosenver-
sicherung war diese Verpflichtung seit dem 1. Januar 2017 ausgesetzt.
Diese Aussetzung wurde allerdings bis zum 31. Dezember 2021 befristet 
und entfällt damit zum Jahreswechsel. Das bedeutet, dass der Arbeitge-
ber ab 1. Januar 2022 für diese Personen wieder den Arbeitgeberanteil 
zur Arbeitslosenversicherung zu entrichten hat. Dies gilt auch für laufende 
Beschäftigungen mit entsprechend betroffenen Personen. 
Diese Änderung hat ebenfalls Auswirkungen auf den Beitragsgruppen-
schlüssel im Meldeverfahren. Ohne die Beitragspflicht war die 3. Stelle in 
dem Beitragsgruppenschlüssel mit einer 0 anzugeben. Die Ziffer für den 
Beitragsanteil des Arbeitsgebers ist die 2. Die betreffende Änderung im 
Beitragsgruppenschlüssel stellt einen meldepflichtigen Tatbestand dar. 
Entsprechend sind alle laufend beschäftigten Personen, die von dieser 
Änderung betroffen sind, zum 1. Januar 2022 mit einer Änderungsmel-
dung umzumelden. Durch die Änderungsabmeldung wird die eigentlich 
zum 31. Dezember 2021 zu übermittelnde Jahresmeldung hinfällig.

Beantragung der Neustarthilfe 2022
Seit dem 14. Januar 2022 können Soloselbständige ihren Antrag auf Neustarthilfe 2022 für den Förderzeitraum Januar bis März 
2022 stellen. Seit dem 11. Februar können Anträge auf die Neustarthilfe 2022 auch von prüfenden Dritten gestellt werden. Die 
Antragsfrist für Erstanträge endet am 30.4.2022. 
Die Neustarthilfe 2022 richtet sich weiterhin an die Betroffenen, die coronabedingte Umsatzeinbußen verzeichnen, aufgrund 
geringer Fixkosten aber kaum von der Überbrückungshilfe IV profitieren. 
Wie bisher können neben Soloselbstständigen (mit oder ohne Personengesellschaften) auch kurz befristet Beschäftigte in den 
Darstellenden Künsten, unständig Beschäftigte aller Branchen sowie Kapitalgesellschaften und Genossenschaften antragsbe-
rechtigt sein. Auch die Neustarthilfe 2022 wird als Vorschuss ausgezahlt. Sie wird nicht auf die Grundsicherung angerechnet.
Weitere Infos zur Neustarthilfe 2022 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz auf seiner Homepage veröffent-
licht. Dort finden Sie auch FAQ zum Thema.
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